
Alte Formulierung 
Punkt 34

Das höchste Organ ist der Parteitag. Ordent
liche Parteitage finden in der Regel einmal 
in vier Jahren statt.
Das Zentralkomitee kann entweder aus eige
ner Initiative oder auf Verlangen von mehr 
als einem Drittel der Parteimitglieder außer
ordentliche Parteitage in zweimonatiger Frist 
einberufen.

Alte Formulierung 
Punkt 51 a

Die ordentliche Delegiertenkonferenz im Be
zirk, in der Stadt und im Kreis wird minde
stens einmal in zwei Jahren durch das jewei
lige leitende Parteiorgan einberufen.
Eine außerordentliche Delegiertenkonferenz 
wird einberufen durch Beschluß des jeweili
gen Parteiorgans oder des Zentralkomitees 
oder auf Verlangen eines Drittels der Ge
samtzahl der Mitglieder der jeweiligen Par
teiorganisation.

Alte Formulierung 
Punkt 56, 5. Absatz 

Die Mitgliederversammlung ...
Sie wählt zur Erledigung der laufenden Ar
beit die Leitung der Grundorganisation auf 
die Dauer eines Jahres.
Grundorganisationen, die in Abteilungspartei
organisationen untergliedert sind, wählen die 
Leitung der Grundorganisation, die den ge
samten Betrieb, Verwaltung oder Institution 
umfaßt, auf die Dauer von zwei Jahren.

Alte Formulierung 
Punkt 64, 2. Absatz 

Die Ortsleitung wird entsprechend den In
struktionen des Zentralkomitees in einer 
gemeinsamen Mitgliederversammlung aller 
Grundorganisationen des Ortes oder in gro
ßen Orten auf einer Delegiertenkonferenz für 
zwei Jahre gewählt.

Neue Formulierung

Das höchste Organ ist der Parteitag. Ordent
liche Parteitage finden in der Regel einmal 
in fünf Jahren statt.
Das Zentralkomitee kann entweder aus eige
ner Initiative oder auf Verlangen von mehr 
als einem Drittel der Parteimitglieder außer
ordentliche Parteitage in zweimonatiger Frist 
einberufen.

Neue Formulierung

Die ordentliche Delegiertenkonferenz im Be
zirk, in der Stadt und im Kreis wird minde
stens zweimal innerhalb von fünf Jahren
durch das jeweilige leitende Parteiorgan ein
berufen.
Eine außerordentliche Delegiertenkonferenz 
wird einberufen durch Beschluß des jeweili
gen Parteiorgans oder des Zentralkomitees 
oder auf Verlangen eines Drittels der Ge
samtzahl der Mitglieder der jeweiligen Par
teiorganisation.

Neue Formulierung

Die Mitgliederversammlung ...
Sie wählt zur Erledigung der laufenden Ar
beit die Leitung der Grundorganisation auf 
die Dauer eines Jahres.
Grundorganisationen, die in Abteilungspartei
organisationen untergliedert sind, wählen die 
Leitung der Grundorganisation, die den ge
samten Betrieb, Verwaltung oder Institution 
umfaßt, für die Dauer von zwei bis drei 
Jahren.

Neue Formulierung

Die Ortsleitung wird entsprechend den In
struktionen des Zentralkomitees in einer 
gemeinsamen Mitgliederversammlung aller 
Grundorganisationen des Ortes oder in gro
ßen Orten auf einer Delegiertenkonferenz für 
zwei bis drei Jahre gewählt.
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